
Beitragsordnung Beluga Oldenburg e.V. 
 
1. Aufnahmegebühr 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt für alle vollverdienenden Mitglieder über 18 Jahre € 13,00, für 
alle Kinder/Jugendliche/Auszubildende/Studierende sowie Arbeitslose, Wehrdienstleistende 
und Sozialhilfeempfänger € 5,00. 
 
2. Jahresbeitrag 
 
Der Jahresbeitrag ist wie folgt gestaffelt. 
 

Mitglied ½ jährliche Zahlung Jährliche Zahlung Aufnahmegebühr 
Vollverdienende 
Mitglieder über 18 
Jahre 

€ 52,00 € 95,00 € 13,00 

Kinder/Jugendliche 
unter 18 Jahre  

€ 25,50 € 46,00 € 5,00 

Studenten*/Auszubild
ende*/Arbeitslose*/ 
Wehrdienstleistende*/  
Sozialhilfeempfänger* 

€ 30,00 € 55,00 € 5,00 

Familien** € 102,00 € 180,00 € 25,00 
Fördernde Mitglieder  € 31,00 ohne 
*  bei Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung 
**  Familie im Sinne dieser Beitragsordnung sind 2 Erwachsene + Kinder sowie 

Alleinerziehende mit Kindern. 
 
3. Ausbildungskosten 
 
Die Kosten für Tauch- und Spezialkurse werden jeweils durch den Ausbildungswart 
gesondert festgelegt. Sie dürfen jedoch den hier durch die Mitgliederversammlung 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreiten: 
 

a) Jugendtauchsportabzeichen DJTSA €   30,00 
(darin enthalten sind neben Ausrüstung usw. auch Paß und Logbuch) 
 

b) Grundschein DTSA   € 200,00 (Erwachsene) 
      €   30,00 (Kinder/Jugendliche) 

(darin enthalten sind neben Ausrüstung usw. auch Paß und Logbuch) 
 
c) 12 Ausbildungs- und Prüfungstauchgänge DTSA*-Bronze 
      € 100,00 (Erwachsene) 
      €   15,00     (Kinder/Jugendliche) 

(darin enthalten ist neben Ausrüstung usw. auch die Abnahmekarte) 
 
d) Spezialkurse/DTSA**/DTSA***  € 300,00 (Erwachsene) 
      €   30,00 (Jugendliche). 
 

Ausrüstung kann nur insofern bereitgestellt werden, wie sie auch dem Verein verfügbar ist.   
 



4. Außerordentliche Mitglieder 
 
Außerordentliche Mitglieder gemäß Satzung §6, Abs. 2 Satz b werden nicht dem SSB, LSB, 
TLN und VDST zwecks Versicherung usw. gemeldet. 
 
Der Beitragssatz beträgt € 31,00 pro Jahr. Es wird keine Aufnahmegebühr erhoben. Die 
Abrechnung erfolgt jährlich. 
 
Fördernde Mitglieder erhalten den Status Gast als außerordentliche Mitglieder gemäß §6, 
Abs. 2 Satz b der Satzung.  


